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A b s c h r i f t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wien, 29. Oktober 2018 

 

 

 

Entwurf des Landarbeitsgesetzes 1984 und des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

 

  

Die Landwirtschaftskammer Österreich gestattet sich, dem Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zum oben genannten Begutachtungsentwurf 

folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

 

Der Gesetzesvorschlag wird befürwortet, da er erste Schritte zur Modernisierung des 

Landarbeitsrechts enthält und die besonderen Bedürfnisse der Landwirtschaft (zb im Bereich 

der Almbewirtschaftung) berücksichtigt. Insbesondere wird begrüßt, dass nunmehr auch die 

Maßnahmen zur Arbeitszeitflexibilisierung, die im Arbeitszeitgesetz seit 1.9.2018 gelten, im 

Landarbeitsgesetz – wenn auch in Teilbereichen deutlich weniger weitreichend – umgesetzt 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

gez. Josef Moosbrugger gez. Ferdinand Lembacher 

Präsident der Generalsekretär der  

Landwirtschaftskammer Österreich Landwirtschaftskammer Österreich 
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